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Bei Serienproduktion sind die Anzahl der Zwischen
proben und deren Termine, ihre sofortige vollständige 
Bearbeitung und die Art der Weiterführung dieser Pro
duktion zu vereinbaren.

(2) Verletzt der Besteller die vorgenannte Mit
wirkungspflicht und wird dadurch ein verborgener 
Mangel nicht innerhalb dieser Frist festgestellt, kann 
er nur Gewährleistungsansprüche geltend machen.

(3) Der Lieferer ist verpflichtet, den Besteller darauf 
hinzuweisen, an welchen Stellen eines Gußstückes 
möglicherweise verdeckte Mängel vorhanden sein 
können.

§ 19 
Gewährleistung

(1) Erkennt der Lieferer nach Eingang des Mängel
protokolls die Mängelrüge an, hat er dem Besteller seine 
Entscheidung darüber mitzuteilen:

a) daß er die angezeigten Mängel unverzüglich auf 
seine Kosten beseitigen will (Nachbesserung) oder

b) daß die Nachbesserung im Werk des Bestellers 
oder des Lieferers durchgeführt werden soll oder

c) daß er kostenlos Ersatz für die beanstandeten 
Stücke innerhalb einer zu vereinbarenden Frist 
leisten will (Nachlieferung) oder

d) daß ihm Nachbesserung und Nachlieferung nicht 
möglich sind und er dem Besteller deshalb vor
schlägt, gemäß § 62 des Vertragsgesetzes vom Ver
trage zurückzutreten.

Die Benachrichtigung hat im Falle des § 17 Abs. 1 
innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Mängel
rüge, im Falle des § 17 Abs. 2 innerhalb von 48 Stunden 
nach Eingang des Mängelprotokolls zu erfolgen. Im 
Falle des Rücktritts ist bei Stückpreisen der volle Kauf
preis und bei kg-Preisen der Durchschnittspreis je Guß
stück abzüglich des Schrottwertes für abgedrehte Späne 
zu erstatten.

(2) Hält sich der Lieferer nicht an die im Abs. 1 
angegebenen Fristen oder schweigt er, kann der Be
steller die Nachbesserung selbst auf Kosten des Lieferers 
vornehmen.

(3) Infolge verborgener Mängel entstehende Nach
besserungskosten werden durch den Lieferer nicht er
stattet, wenn sie 10,— DM je Gußstück nicht über
schreiten. Wird dieser Betrag überschritten, so sind die 
Nachbesserungskosten in voller Höhe zu erstatten.

(4) Der Lieferer hat die Nachbesserungskosten ab
weichend vom Abs. 3 auch dann in voller Höhe zu 
erstatten, wenn die auf Grund einer Mängelrüge zu er
fassenden Nachbesserungskosten 40,— DM übersteigen. 
Innerhalb einer Mängelrüge dürfen nur Fehler erfaßt 
werden, die sich an gleichen Gußstücken innerhalb eines 
Tages beim gleichen Arbeitsgang gezeigt haben.

(5) Gewährleistungsansprüche aus Mängelrügen ver
jähren sechs Monate nach Entgegennahme der Guß
stücke durch den Besteller.

§ 20
Nutzlos aufgewendete Bearbeitungskosten

(1) Werden bei der Bearbeitung an Gußstücken 
Mängel sichtbar, die zur Folge haben, daß das Gußstück 
als Ausschuß verworfen wird, hat der Lieferer den da
durch entstandenen Schaden (nutzlos aufgewendete Be
arbeitungskosten) ohne Rücksicht auf Verschulden in 
Höhe des Grundlohnes, zuzüglich 50 “/• Zuschlag 
für indirekte Grundkosten und Abteilungsgemeinkosten, 
zu erstatten, es sei denn, daß die auf Grund einer 
Mängelrüge zu erfassenden nutzlos auf gewendeten Be

arbeitungskosten 10,— DM nicht übersteigen. Ansprüche 
auf Ersatz des über die Bearbeitungskosten hinaus
gehenden Schadens werden hierdurch nicht berührt 
Wird wegen der nicht qualitätsgerechten Lieferung 
eines Gußstückes Vertragsstrafe berechnet, so ist diese 
auf die Bearbeitungskosten anzurechnen.

(2) Die Besteller sind verpflichtet, die Reihenfolge 
und den Umfang der Arbeitsgänge bei Gußstücken mit 
dem Ziel zu überprüfen, verdeckte Mängel in kurzer 
Zeit und mit geringstem Aufwand festzustellen.

(3) Vereinbaren die Vertragspartner unter Berück
sichtigung der Technologie des materialverarbeitenden 
Betriebes Umfang und Reihenfolge der Arbeitsgänge 
sowie die erforderliche Arbeitszeit, werden die nutzlos 
aufgewendeten Bearbeitungskosten entsprechend der 
Festlegung auch dann erstattet, wenn der Besteller den 
Umfang der Bearbeitungszeit bzw. die Anzahl der Be
arbeitungsstufen weiter reduziert hat;

(4) Gießereierzeugnisse, die bis zum endgültigen Ein
bau in ein Erzeugnis nach Bearbeitung längere Zeit 
lagern und durch eine nach der Bearbeitung einge
tretene Alterung nicht mehr verwendungsfähig sind, 
werden von dem Lieferer weder ersetzt noch können 
die hierbei nutzlos aufgewendeten Bearbeitungkosten 
in Rechnung gestellt werden.

Druckgußverfahren
§ 21

(1) Der Besteller von Druckgußteilen ist verpflichtet, 
dem Lieferer die zur Herstellung notwendigen Formen, 
Bearbeitungswerkzeuge und Vorrichtungen kostenlos 
zur Verfügung zu stellen oder beim Lieferer in Auftrag 
zu geben.

(2) Die Ausführung der Druckgußformen, Bearbei
tungswerkzeuge und Vorrrichtungen beim Lieferer er
folgt an Hand der vom Besteller kostenlos zur Ver
fügung zu stellenden Rohteilzeichnungen.

(3) Nach dem derzeitigen Stand der Technik endet 
die normale Brauchbarkeit einer Form nach 25 000 bis 
30 000 (für Zinkteile nach 50 000 bis 80 000) Abgüssen; 
Eine Verringerung dieser Zahl tritt ein bei Druckguß
teilen hoher Schwierigkeitsgrade, schwacher Wandungen 
(kleiner als 1,5 mm) und ungünstiger Formgebung. In 
solchen Fällen ist die Zahl der möglichen Abgüsse im 
Vertrag festzulegen. Alle Verschleißerscheinungen an 
der Form, die nach der normalen Lebensdauer auf- 
treten, hat der Besteller auf seine Kosten beseitigen zu 
lassen. Das gilt auch für andere Schäden an der Form, 
soweit sie der Lieferer nicht zu Vertreten hat.

§ 22
(1) Für die Herstellung von Druckgußformen sind 

zwei Termine zu vereinbaren, und zwar
a) der Tag, an dem die Maßmuster aus ungehärteter 

Form abgesandt oder dem Besteller übergeben 
werden, und

b) der Tag, an dem die Fertigungsmuster aus der 
gehärteten Form abgesandt oder übergeben werden.

(2) Zwischen beiden Terminen soll bei einfachen 
Formen eine Frist von zwei Monaten und bei kompli
zierten Formen von höchstens drei Monaten liegen.

§ 23
(1) Der Lieferer ist verpflichtet, aus neuen unge

härteten Formen oder aus Formen, die vereinbarungs
gemäß geändert wurden, je Teil sechs Muster, davon 
zwei plombiert, dem Besteller kostenlos zu überlassen.


